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Beratungsfolge Datum Behandlung 
   

 Stadtrat 16.09.2015 öffentlich 
   

 

 

Anfrage nach § 10 GeschO 

 

 

Sehr geehrter Herr Bausewein, 

 

in der Antwort zur Drucksache 1163/15 wurde vom Jugendamt unter Berücksichtigung des § 17 

des ThürKitaG geantwortet, dass alle Kinder, die zwischen den Monaten August 2008 und März 

2013 geboren sind, in die Kita-Bedarfsplanung einberechnet wurden. 

 

Ich habe mich daraufhin mit Herrn Andreas Grimm vom TMBJS Referat 4 4 Kindertagesbetreuung 

und frühkindliche Bildung in Verbindung gesetzt, um zu erfahren, wie der § 17 des ThürKitaG zu 

interpretieren ist. Er sagte, dass alle Kinder, die im Planungszeitraum das 2. Lebensjahr erreichen, 

einen Anspruch auf einen Kitaplatz haben und somit auch in die Bedarfsplanung aufgenommen 

werden müssen, da sich die Anzahl der Kinder am Schuljahr orientiert. Das heißt in diesem Fall, es 

müssen auch die 692 Kinder in der Planung berücksichtigt werden, die von April 2013 bis Juli 2013 

geboren wurden. 

 

Bisher ist das Jugendamt für das Planungsjahr 2015/2016 von 8802 Kindern zwischen 2 und 6 

Jahren ausgegangen. Diese müssten auf 9494 korrigiert werden. Danach stehen, wenn man von 90 

% Belegung ausgeht, den vereinbarten 8568 Plätzen 8544 Kinder gegenüber. Wobei in dieser 

Planung keine Zuzügler und keine Flüchtlingskinder berücksichtigt werden können, deren Zahl 

auch von Tag zu Tag steigt. 

 

Meine Anfragen lauten daher: 

 

1. Wie kommt es zu der unterschiedlichen Interpretation des § 17 des ThürKitaG vom 

    Erfurter Jugendamt und dem TMSJS? 
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2. Wie kann der Rechtsanspruch auf einen Kitaplatz der nicht gezählten ca. 610   

    Erfurter Kinder, Zuzügler und Flüchtlingskinder gewährleistet werden? 

 

3. In welchen Einrichtungen können die fehlenden Plätze zur Verfügung gestellt      

    werden, da im Planungsjahr 2016/17 mit ca. 200 Kindern mehr gerechnet wird 

    denen aber keine zusätzlichen Plätze gegenüberstehen. 

 

 

Vielen Dank für Ihre Antwort und verbliebend mit besten Grüßen, 

 

 

Anlagenverzeichnis 

 

 

 

 

 

31. August 2015, gez. xxxxxxxxx xxxxx   

Datum, Unterschrift 
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